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Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung 

(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 
SR 832.112.31 

 ______________________________________________________________________________________________ 
Anhang 11 

(Art. 1) 

Anhang 1 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 

Vergütungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für bestimmte 
ärztliche Leistungen  

wird wie folgt geändert: 

1 Chirurgie 

1.1 Chirurgie allgemein und diverse 

Massnahmen Leistungs-
pflicht 

Voraussetzungen gültig ab 

Lymphovenöse Anastomose  
und Vaskularisierte 
Lymphknoten-transplantation 
zur Behandlung von 
Lymphödem 

Ja In Evaluation 
Wenn die mit dem Lymphödem verbundenen 
Schmer-zen und Funktionseinschränkungen 
ungenügend auf dokumentierte, leitlinienkonforme 
konservative komplexe physikalische 
Entstauungstherapie (manuelle Lymphdrainage, 
Bewegungsübungen, Kompression, Hautpflege) von 
mindestens 12 Monaten Dauer ansprechen. 
Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere 
Gutsprache des Versicherers, der die Empfehlung 
des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin 
berücksichtigt. 

1.7.2021 
bis 

31.12.2026 

Liposuktion zur Behandlung von 
Schmerzen bei Lipödem 

Ja In Evaluation 
Wenn die mit dem Lipödem verbundenen Schmerzen 
ungenügend auf intensive und dokumentierte konser-
vative Therapie (konsequente Kompressionstherapie, 
manuelle Lymphdrainagetherapie) von mindestens 12 
Monaten Dauer ansprechen. 
Kostenübernahme nur auf vorgängige besondere Gut-
sprache des Versicherers, der die Empfehlung des 
Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin berück-
sichtigt. 
Indikationsstellung interdisziplinär durch mindestens 
zwei der folgenden Fachärzte oder Fachärztinnen für 
Angiologie, Plastisch-Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie, Endokrinologie/Diabetologie oder Dermato-
logie. 
Durchführung durch einen Facharzt oder eine Fach-
ärztin mit profundem Wissen mit der Technik der Lipo-
suktion. 

1.7.2021 
bis 

31.12.2025 

1 In der AS nicht veröffentlicht. 


